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Gesamte Rechtsvorschrift für Elektrizitätsabgabegesetz, Fassung vom 25.05.2014 

Langtitel 

Bundesgesetz, mit dem eine Abgabe auf die Lieferung und den Verbrauch elektrischer Energie eingeführt 
wird (Elektrizitätsabgabegesetz) 
StF: BGBl. Nr. 201/1996 (NR: GP XX RV 72 und Zu 72 AB 95 S. 16. BR: 5161, 5162, 5163, 5164 und 
5165 AB 5166 S. 612.) 

Änderung 

BGBl. Nr.   797/1996 (NR: GP XX RV 497 AB 552 S. 51. BR: AB 5355 S. 620.) 
BGBl. I Nr.   9/1998 (NR: GP XX RV 933 AB 998 S. 105. BR: AB 5582 S. 633.) 
BGBl. I Nr. 106/1999 (NR: GP XX RV 1766 AB 1858 S. 175. BR: 5965 AB 5976 S. 656.) 
BGBl. I Nr. 194/1999 (DFB) 
BGBl. I Nr.  26/2000 (NR: GP XXI RV 61 AB 67 S. 20. BR: 6095 AB 6098 S. 664.) 
[CELEX-Nr.: 392L0079] 
BGBl. I Nr.  71/2003 (NR: GP XXII RV 59 AB 111 S. 20. BR: 6788 AB 6790 S. 697.) 
[CELEX-Nr.: 31997L0078, 32001L0089] 
BGBl. I Nr. 161/2005 (NR: GP XXII RV 1187 AB 1213 S. 132. BR: 7441 AB 7465 S. 729.) 

Text 

Steuerbare Vorgänge, Steuergebiet 

§ 1. (1) Der Elektrizitätsabgabe unterliegen 

 1. die Lieferung von elektrischer Energie im Steuergebiet, ausgenommen an 
Elektrizitätsunternehmen im Sinne des § 7 Z 8 des Elektrizitätswirtschafts- und -
organisationsgesetzes (ElWOG) und an sonstige Wiederverkäufer, soweit die elektrische Energie 
zur Weiterlieferung bestimmt ist, 

 2. der Verbrauch von elektrischer Energie durch Elektrizitätsunternehmen sowie der Verbrauch von 
selbst hergestellter oder in das Steuergebiet verbrachter elektrischer Energie im Steuergebiet. 

(2) Die Lieferung im Sinne des Abs. 1 Z 1 erfolgt an dem Ort, an dem der Empfänger über die 
elektrische Energie verfügen kann. 

(3) Steuergebiet im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das Bundesgebiet, ausgenommen das Gebiet der 
Ortsgemeinden Jungholz (Tirol) und Mittelberg (Vorarlberg). 
 

Steuerbefreiungen 

§ 2. Von der Abgabe sind befreit: 

 1. Elektrizitätserzeuger, die die elektrische Energie für den Eigenbedarf erzeugen, wenn die 
Erzeugung pro Jahr nicht größer als 5 000 kWh ist, 

 2. elektrische Energie, soweit sie für die Erzeugung und Fortleitung von elektrischer Energie, von 
Erdgas oder von Mineralöl verwendet wird. 

 3. elektrische Energie, soweit sie für nichtenergetische Zwecke verwendet wird. Die Befreiung 
erfolgt im Wege einer Vergütung an denjenigen, der die elektrische Energie verwendet. Für das 
Vergütungsverfahren sind die Regelungen des Energieabgabenvergütungsgesetzes anzuwenden, 
wobei die Vergütung auch monatlich erfolgen kann. 

Abgabenschuldner 

§ 3. (1) Abgabenschuldner ist 

 1. im Falle des § 1 Abs. 1 Z 1 der Lieferer der elektrischen Energie, 

 2. im Falle des § 1 Abs. 1 Z 2 derjenige, der die elektrische Energie verbraucht. 

(2) Wird bei der Lieferung von elektrischer Energie im Steuergebiet (§ 1 Abs. 1 Z 1), beim 
Verbrauch von selbst hergestellter elektrischer Energie oder bei der Verbringung der elektrischen Energie 
in das Steuergebiet (§ 1 Abs. 1 Z 2) das Leitungsnetz eines oder mehrerer Netzbetreiber im Sinne des § 7 
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Z 28 ElWOG gegen Entgelt verwendet, so hat jener Netzbetreiber, aus dessen Leitungsnetz die 
elektrische Energie vom Empfänger der Lieferung oder vom Verbraucher entnommen wird, die auf diese 
Lieferung bzw. den Verbrauch entfallende Elektrizitätsabgabe als Haftender für Rechnung des 
Abgabenschuldners zu entrichten. 

Beachte für folgende Bestimmung 

Bezugszeitraum: ab 1. 6. 2000 
§ 7 Abs. 4 idF BGBl. I Nr. 26/2000 

Bemessungsgrundlage und Höhe der Abgabe 

§ 4. (1) Bemessungsgrundlage der Elektrizitätsabgabe ist 

 1. im Falle des § 1 Abs. 1 Z 1 die gelieferte elektrische Energie, 

 2. im Falle des § 1 Abs. 1 Z 2 die verbrauchte elektrische Energie in kWh. 

(2) Die Abgabe beträgt 0,015 Euro je kWh. 

Beachte für folgende Bestimmung 

 
Bezugszeitraum: ab 1. 8. 1999 
§ 7 Abs. 3 idF BGBl. I Nr. 106/1999 
 

Erhebung der Abgabe 

§ 5. (1) Der Abgabenschuldner gemäß § 3 Abs. 1 sowie der Netzbetreiber gemäß § 3 Abs. 2 hat bis 
zum 15. des auf den Kalendermonat zweitfolgenden Monates (Fälligkeitstag) die Abgabe für die im 
Kalendermonat gelieferte oder verbrauchte bzw. weitergeleitete Menge elektrischer Energie selbst zu 
berechnen und zu entrichten. Soweit die tatsächlich gelieferte oder verbrauchte bzw. weitergeleitete 
Menge elektrischer Energie nicht bis zum Fälligkeitstag festgestellt wird, ist der Abgabenschuldner bzw. 
der Netzbetreiber (§ 3 Abs. 2) verpflichtet, die Abgabe für ein Zwölftel der voraussichtlich in diesem Jahr 
gelieferten oder verbrauchten bzw. weitergeleiteten Menge elektrischer Energie bis zum Fälligkeitstag 
selbst zu berechnen und zu entrichten. 

(2) Zum letzten Fälligkeitstag für jedes Kalenderjahr sind Abweichungen von der tatsächlichen 
Jahresabgabenschuld auszugleichen. Abgabenschuldner sowie Netzbetreiber, die den Gewinn gemäß § 2 
Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 oder gemäß § 7 Abs. 5 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 
nach einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermitteln, können den Ausgleich am ersten 
auf den Bilanzstichtag folgenden Fälligkeitstag vornehmen. Der Netzbetreiber kann jene 
Elektrizitätsabgabe, die er als Haftender abgeführt hat und die ihm trotz Geltendmachung der ihm 
zumutbaren Schritte nicht ersetzt wurde, bei Ermittlung der Jahresabgabenschuld abziehen. 

(3) Wird die Abgabe nicht oder in offensichtlich unrichtiger Höhe entrichtet, dann hat das Finanzamt 
die Abgabe festzusetzen. Die festgesetzte Abgabe hat die im Abs. 1 genannte Fälligkeit. 

(4) Der Abgabenschuldner sowie der Netzbetreiber werden nach Ablauf des Kalenderjahres 
(Wirtschaftsjahres) zur Abgabe veranlagt. Bis zum 31. März eines jeden Jahres hat der Abgabenschuldner 
bzw. der Netzbetreiber dem Finanzamt eine Jahresabgabenerklärung für das vorangegangene Jahr zu 
übermitteln. In diese sind die Gesamtmenge der im vergangenen Jahr gelieferten oder verbrauchten bzw. 
weitergeleiteten Menge elektrischer Energie aufzunehmen. 

(5) Die Erhebung der Abgabe obliegt dem für die Erhebung der Umsatzsteuer des 
Abgabenschuldners sowie des Netzbetreibers zuständigen Finanzamt. 

Aufzeichnungspflichten und Rechnungslegungspflichten 

§ 6. (1) Der Abgabenschuldner gemäß § 3 Abs. 1 sowie der Netzbetreiber gemäß § 3 Abs. 2 sind 
verpflichtet, Aufzeichnungen zu führen, aus denen sich die gelieferte oder verbrauchte bzw. 
weitergeleitete Menge elektrischer Energie ergibt. 

(2) Der Abgabenschuldner sowie der Netzbetreiber sind verpflichtet, im Falle der Lieferung bzw. 
Weiterleitung elektrischer Energie dem Empfänger spätestens in der Jahresabrechung die 
Elektrizitätsabgabe offen auszuweisen. 
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(3) Der Empfänger der Lieferung der elektrischen Energie hat dem Abgabenschuldner sowie dem 
Netzbetreiber die weiterverrechnete Elektrizitätsabgabe zu ersetzen. Zahlt der Empfänger der elektrischen 
Energie an den Netzbetreiber das Netznutzungsentgelt und die Elektrizitätsabgabe, so gelten die 
Zahlungen als im entsprechenden Verhältnis geleistet. Für nicht vollständig gezahlte Elektrizitätsabgabe 
besteht keine Haftung des Netzbetreibers, wenn dieser die ihm zumutbaren Schritte zur Geltendmachung 
seines Anspruches unternommen hat. 

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2003) 

Inkrafttreten 

§ 7. (1) Dieses Bundesgesetz ist auf Vorgänge nach dem 31. Mai 1996 anzuwenden. 

(2) § 5 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 797/1996 ist auf Fälligkeiten nach dem 
31. Dezember 1996 anzuwenden. 

(3) § 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/1999 ist erstmalig bei der Veranlagung 
für das Kalenderjahr 1999 anzuwenden; § 3, § 5 und § 6, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 106/1999, sind auf Vorgänge nach dem 31. Juli 1999 anzuwenden. 

(4) § 4 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 26/2000 ist auf Vorgänge nach dem 
31. Mai 2000 anzuwenden. 

(5) § 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2003 in Kraft. 

Vollziehung 

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des 
§ 6 Abs. 2 und 3 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz 
betraut. 


